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Bekanntin achring.
Bus Grund der Bestimmung de? § 11 der

Allerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867
über die Polizei-Verwaltung in de» neu erworbenen
Landestheilen (Ges.-S . S . 1529) verordnen wir
wie folgt:

Schulpflichtige Kinder dürfen in öffentlichen
Wirthschaftslokalitäten zum Aufsehen der Kegel
oder zu sonstiger Bedienung der Gälte nur nach
vorgängiger Erlaubniß der Ortsschulbehördeund
nur unter Einhaltung der Schranken der crtheilten
Erlaubniß verwendet werden.

Anher diesem Falle darf schulpflichtigen, nicht
von den Eltern, Vormündern oder Personen, welche
als deren Vertreter betrachtet werden können,
begleiteten Kindern der Aufenthalt in öffentlichen
Wirthschaftslokalitätennicht gestattet werden.

Geistige Getränke dürfen schulpflichtigen
Kindern, welche nicht von den Eltern oder Pertrekern
derselben begleitet find, in öffentlichen Wirthschafts-
lokaWten nicht verabreicht werden.

Zuwiderhandelndeverfallen in Geldstrafe bis
zu dreißig Mark, an deren Stelle im Unvermögens-
fxüt verhältnismäßige Hast tritt. *

Wiesbaden , den 13. Januar 1879.
Königliche Regierung, gez. : von Wurmb.

„Wird hiermit veröffentlicht."
Wiesbaden , den 6. Juni 1902.

Der Volizei-Präffdcnt. K. Prinz von Ratibor.
Bekanntmachung.

Die Stadt - und Fcldgemarkung Wiesbaden
ist zum Zweck der Begehung durch die Mitglieder
der Lokalanfsichts-Commisston für Rcblaussachen
in 3 Bezirke eingetbeilt.

Der erste Bezirk umfaßt das Terrain zwischen
der Bierstadter-, der Frankfnrterstraßc excl. No. 4
abwärts, der Wilhelm-, Taunus -, Geisberg- »nd
Kapellenstraßeund ist dem Lehrer Herrn Leon-
Hardt übertragen.

Der zweite Bezirk umfaßt das Terrain
zwischen der Taunus -, Geisberg-, Kapcllenstraße,
dem Nerotbal, der Aar-, Emseritraße, dem Michels-
berg, der Marktstraße, dem Marktplatz, der Burg-
straße, der Wilhelm- bis zur Taunusstraße , sowie
das Terrain zwischen der frankfurter - und Bier-
Ridterstraße und ist dem Gärtner Herrn Johann
Hcheben übertragen.

Der dritte Bezirk umfaßt das Terräin
zwischen der Aar-, Emserstraße, dem MichclSberg,
der Marktstraßc, dem Marktplatz, der Bnrgstraße.
der Wilhelm- und der Frankfurterstraße und ist
dem Gärtner Herrn Anton Leitz übertragen.

Als Lokalbeobachter für ReblauSangelegcn-
beiten ist der Lehrer und Reblaussachverständige
Herr Wilhelm Gült bestellt.

Die Besitzer von Rebpflanzungen werden ersucht,
die vorgenannten Herren bei Ausübung ihrer Dienst¬
obliegenheiten tbunlichst zu unterstützen. *

Wiesbaden , den 10. Juli 1902.
Dtr Polizei-Drästdcnt. In Vertr. : Malcke.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf hingewiesen, daß ste bezüglich der Aufstellung
und Perwendung von Acetylengasapparaten von
dgn Lieferanten Gewähr für die richtige Ans-
Whrühg und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v . Ratibor.

Bekannt », achnng.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Privat¬
gebrauche treten von jetzt ab die nachstehenden
durch Mggistratrbeschluß vom 26. März d. I.
genehmigten ueuredigirtcn Bestimmungen in Kraft,
was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Die Verwaltung der Wasser-, Gas - u.

Mektr. -Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas znm Privatgebranche.

(Genehmigt durch Magistrats-Beschluß vom
26. März 1902).

§ 1. Allgemeines.
Da» Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab¬

folgt Ga» sowohl
zur Beleuchtung, als auch
zum Heizen und Kochen, oder
zum Maschinenbetrieb

unter der Bedingung, daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum GaS-
bczug ohne Weiteres in Kraft treten.

8 2. Anmeldung zum Gasbezug.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

Bezug von Gas gewünscht, so ist ein dement¬
sprechendes Gesuch bei der Verwaltung des Gas¬
werk« einzureichen, unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu verabfolgenden
Formular «. Wenn der Gesuchsteller nicht Besitzer

Hause« ist. für welches die Anlage enter Gas¬
leitung gewünscht wird, so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers nachzuweiseu.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Matzstabe
van mindesten» 1: 250 beizusügen. aus welcher die
Situation , der Kellergrundriß. sowie die Lage der
vorhandenen oder projectirte» Entwasserunqr-
kanäle ersehen werde» kaiiu uiib ferner, an welcher
Stelle die gewünschte Leitung eingefuhrt werden
soll. Die letztere ist im Allgemeinen iiiliidcstcns
2 Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt zu projectiren und entscheimt
lediglich die Verwaltung des Gaswerks, ob die
Leitung in der gewünschte» Weise auSgefnhrt

werden kann, oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerblichen Zweckenu. s. w. kann abgelehnt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werden.

Wenn der gewünschte Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßcn-
leitnng oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle hie Entscheidung darüber Vorbehalten, ob
und unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen und Gas abgegeben werden kann.

8 3. Herstellung der Gaseinrichtunge « .
a. Durch das Gaswerk herzustellen.
Die bei Herstellung von Gaseinrichtungener¬

forderlichen Rohrleitungen und zwar von dem
städtischen Hauptrohr bis zu den Gasmessern, die
Aufstellung der letzteren, sowie die Einrichtung zu
solchen Flammen, welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen, müssen ausnahmslos durch Beauf¬
tragte des Gaswerks ansg-sübrt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder tbeilweise von anderer Seite ausgeführt, so
ist die Verwaltung des Gaswerk« berechtigt, die
Abgabe von Ga» so lange zu verweigern, bis die
betr.Tbcile wieder entfernt und durch solche ersetzt
sind, welche durch Beauftragte des Gaswerks aus-
gesübrt worden sind.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Aufbessernngen an den vorgedachten Einrichtungc»
nur durch Beauftragte des Gaswerks ausgeführt
werben. Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen, deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Oeffniing einer außer Betrieb gesetzten
labgemeldeten)Leitung, auch wenn in derselben ein
Gasmesser noch eingeschaltet sein sollte, darf nur
durch Arbeiter des Gaswerk« erfolgen. Unter keinen
Umständen dürstn Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen Gasbezug ermöglichen:
sindet dies dennoch statt, t' o erfolgt entsprechender
Antrag auf gerichtliche Bestrafung. In einem
solchen Falle ist die Verwaltung des Gaswerks
außerdem befugt, die betr. Einrichtungen zu ent¬
fernen und die fernere Abgabe von Gas an den
Abnehmer zu verweigern.

d. Durch Private herzustelle« .
Alle übrigen im Drivateigenthnm gelegenen

und rur Fortleitiing und zweckmäßigen Benutzung
d-S bereits gemessenen Gase? dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften von sacb-
kiindiaen und als zuverlässig bekannten Installateuren
ausgeführt werhen, dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werden, nachdem deren
sachgemäße Anlage, die ausreichende Weite des
Röhrendurchmessers und die Dichtigkeit aller Tbeile
der Kasanlage seitens der GaswerkSverwaltuna
festgestellt worden sind. Die Verwaltung de?
Gaswerk? behält sich das Recht vor. je nach Sach¬
lage eine Eontrole der ansgestihrten Arbeiten
eintreten zu lassen und die Abgabe von Gas von
dem Resultat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Eontrole
dem Gasabnehmer gegenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
hergestellten Arbeit und auch keine Erlatzvflicht für
etwa eintretcildcn Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der Gasabncbmer zu tragen.

An Privatleitnngeii dürfen bei Vermeidung
sofortiger Gasabstelluna und Antragstelliina auf
gerichtliche Bestrafung keine Einrichtungenangcbracht
oder Handlunaen vorgenommen werden, durch welche
ein iiachtbeiligerEinfluß auf die benachbarten
Leitungen auSgeübt werden kann.
8 4. Einrichtungs - u . Unterhaltungskosten.

Das Zuleitiinasrobr vom Hauptrobr bis zur
Grenze des Privatgrundstücks wird auf Kosten des
Gaswerk? gelegt und Unterbalten und verbleibt
Eigeiitbüm des letzteren: ebenso verhält e« sich mit
dem Gasmesser, für welchen nur die Kosten der
Aufstelluiia, sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitung von der Grenze
des Grundstücks bis zu dem AufstellunaSort de?
Gasmessers wird auf Kosten de? Bestellers her-
gestellt und Unterbalten, wobei über dicNotbwendia-
keit und den Umfang der varzunebmeuden Repara¬
turen lediglich die Verwaltung de» Gaswerks ent-
icheidet. Die Koff-n für die A»sstelliiiin des
Gasmessers, die Herstellung der Verbindlinne» und
die Lieferung de« Hgupthahnens hat der betr.
Gasabnehmer zii tragen.

In den Fällen iedocb, in welchen in ein und
dasselbe Gebäude außer der einen nach eine weitere
Leitung eingeiührt werden soll, oder wo der Ge-
luchsteller nicht Etgentbümer de? betr. Hanfes ist,
bat der Besteller die Gesamnitkosten der Leitung
vom Hauptrohr ab und deren Unterhaltnng zu
tragen.

Die Größenverhältnisse dieser Einrichtiiugen
werden nach Maßgabe der in den, Annieldegeinch
aeniachten Mittbkiliinaeuüber die NuSdehniing der
Aiilnae von der Verwaltung des Gaswerks fest-
gestellt.

Die hiernach zu erbebenden, von der Ver¬
waltung des Gaswerks festzi,setzenden Beträge
werden nach Fertinstelluna d-r betreffcnd-u Ein¬
richtungen bei Beträgen über 30 Mk. dem Besteller
in Rcchniiiig gestellt und sind alsbald, spätesten«
aber bei Vorzeiguna der bezüglichen Qiiittiingen
zu bezahlen, iiiibeschndet etwa zu erbebender Rekla-
mationen. Beträge unter 30 Mk. sind bei Vor¬
zeigung der guittirtcn Rechnung fällig.

Der Verwaltung steht das Recht zu, für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk aus¬
zuführenden Arheiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum Gasbezug eine Caution in der
ungefähren Höbe der Anlagekosten zu verlangen.

Bis zur vollständigenZahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigentbnm des Gaswerks
und ist die Einrichtung his dahin nur als leihweise
überlassen zu betrachten.

Ergiebt sich später ans Anlaß eines wesentlich
erhöhten Gasverbrauchsdie Nothwendigkeit, einen
größeren Gasmesser aufzustcllen oder das Zu-
leitungSrohr durch ein weiteres zu ersetzen, so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

8 5. Controls der Gaseinrichtungen.
Es siebt der Verwaltung das Recht zu. die

Gasmesser und Rohrleitungen, sowie die Räume,
welche mit Gaseinrichtungen versehen sind, von
Zeit zu Zeit nachzusehen, die sog. nassen Gasmesser
mit Wasser auffüllen, sowie den Verbrauch an
Gas , io oft das erforderlich, controlliren zu lassen.
Der Gasabnehmer ist verpflichtet, den Beamten
und Arbeitern des Gaswerks behufs Vornahme
von BetricbSarbeiten jedweder Art den Zutritt zu
den Gasmessern, sowie zi, allen Räumen, in welchen
sich GaSeinrichtungen befinden, zu gestatten.

Die Gasabnehmer haben dafür zu sorgen, daß
die Mesier. wie auch die Hauvtbäkme stets leicht
zugänglich bleiben. Werden bestehende Hindernisse
ans Verlangen der GaswerkSverwaltunanicht als¬
bald beseitigt, so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt, die erforderlichen Arbeiten auf Kosten dcS
Gasabnehmer» ausfübren zu lassen.

8 6. Lieferung des Gases,
a. Allgemeines.

linier gewöhnliche!, Verhältnissen steht das
erforderliche Gas zu jeder Tages- und Nachtzeit
den Gasabnebmern zur Verfügung. Sollte da?
Gaswerk tedach durch Betriebsarbeiten. Betriebs-
nnsälle. FeiierSgesabr. Arbeitsansstände, Natur¬
ereignisse, Krieg, Überhanvt durch Ursachen, deren
Verhinderung nicht in seiner Macht stebt, in der
Garbereitniig oder Fortleitnna des Gase« zu den
Abnebvicru behindert sein, so hört die GaSlieferniig
lo lange aus. bi« die Störungen beseitigt worden
sind, obne daß der Gasabnehmer irgendwelche
Entschädigung beaiispriicheiikann.

b. Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die GaScinrichtuna des Gasabnehmer?

mit den Haiivtröhren des Gaswerks nicht tu
direkter Verbindiina siebt, sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nnr ein aemeinsames Zu-
leitungSrobr besitzt, oder erst durch einen von einem
anderen Abnehmer benutzten Hauptaasmesser ae-
lpeist wird, also nur einen Tbeil der Gesammt-
emrichtungen bildet, so kann der betreffende GaS-
abnehmer keinen Aulpruck gegen das Gaswerk
aeltend machen, wenn ans irgend einer Veran¬
lassung die Zusübriing de? Gnies zu dem gemein¬
samen KaSznsübrunaSrobr aber zu dem Haupt-
gasmeffer versagt werden muß.

8 7. Ermittelung der Größe des Gas¬
verbrauchs,

a. Durch Gasmesser.
Die Menge des abgegebenen Gasts wird durch

Gasmesser ermittelt, welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich gehören. Da« letztere trägt die Kosten
für die Anschaffung und Unterhaltung der Messer,
wogegen die Gasabnehmer als Bergütiing für
diese Unterbaltiina und Entschädigung für die Ab¬
nutzung der Messer monatlich die nachstehenden
Veraiitiinaen zu zahlen haben und zwar:

Mk. 0.30 für einen 3-fl. Messer
„ 0.35 „ „ 5
„ 0.50 „ „ 10 „ „
. 0.70 .. . 20 .. „
. 0.90 „ „ 30 „ .
- l- 1r> „ 50 „
. 1-40 „ 60 „ „
- 4.50 „ „ 80
.. 190 .. .. 100 .. „
„ 2.50 „ „ 150 „

Für die paffende Herstelluna des Raume«, in
welchem der Gasmesser ausgestellt wird, sowie An¬
bringung der etwa erforderlichen Schutzvorricht-
iingeii gegen BeschAdigiiiiaen und Frost bat der
betr. Gasabnehmer in ausreichendemMaße zu
lorgen. Letzterer bat auch die Kosten *n trage»
für alle Beschädigiiiinev. welche an den Messern in
Folae der Außerachtlassting der notbwendigen Vor-
sichismaßreaeln entstehen.

Das Ein- und AnSichaltkii, insbesondere aber
auch dos Versetzen von Gasmessern darf nnr durch
Bedientt-tc des Gaswerk«, keinesfalls durch einen
Privat -Jnstnllateiir. erkolae».

Be! Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

d. Durch Schätzung.
Wenn einzeliicFlnmmen nnr unter Anwendung

aiißergewöbnlicher Kasten und Umstände von einem
Vinter dem Mesier liegendeizLbeil der Rohrleitung
gespeist werden können, w-e z. B. an Tborpfeilcrn
zu Landbaiisanlagen, so formen solche Flammen
von der Verwaltung des Gaswerks auch vor dem
Messer abgerweiot werden. In so' chcn Aiisnahme-
sällen wird die Größe d-s Gasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe de« Brenners rcip.
Regulators ermittelt. Solche Flammen werden
lediglich ditrch die städtischen Laternenanzünder zu
den Zeiten äuge,findet lind aclöscht. z» welchen das
Anzünden und Löschen der in der Nähe befindlichen
öffentlichen Laternen erfolgt.

c. Schadhafte Gasmesser.
Wird ein GaSmcsfer schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte GaSmeiige nicht mehr mit
Sicherheit an, io erfolgt nach Aiiswechseliing diese«
Messers alsbaldige Einschätzung des fraglichen

Verbrauchs nach Feststellung und Abwägung,der
maßgebenden Verhältnisse. Die Höhe diesergahlungsanforderung wird endgültig von dererwaltung des Gaswerks festgesetzt.

Anträge auf Auswechselung eine« Gasmessers
mit der Behauptung, daß derselbe zu viel anzeige,
wird mir dann stattgegeben, wenn der Antragsteller
sich verpflichtet, die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen, daß der Messer nicht mehr al»
4 pCt. von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis des Gases.
Der Preis des Gases zu allen Verbrauchs¬

zwecken beträgt für die VerbrauchsmouateApril
bis cinschl. September 12 Pf . pro Cbm. und für
die Verbrauchsmonate Oktober bis einschl. Marz
16 Pf . pro Cbm., wobei der Mindestverbrauch für
seden Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm. festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung von Druckschwankunge« .

Bei Benutzung de« Gases durch Gaskraft¬
maschinen muß die Leitung zwischen dem Messer
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Drnckschwankungen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt,daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter dem Gasmesser und vor der
Regulirungseinrichtiing anzubringenden Waffer-
manometcr oder Argandbrenner stch Druck¬
schwankungen bemerklich machen. Die Rohrver¬
bindung an dem Manometer oder der nach Ab¬
nahme des Manometers in dem Auslauf des
Rohres eingeschraubte Stöpsel, wird durch einen
Bediensteten des Gaswerks plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich da»
Recht vor, die Zuführung des Gase» zur Gar¬
kraftmaschinezu versagen oder die bereit» em-
gerichtete Zuführung zu unterbrechen, fall» die zur
Aufhebung der Druckschwankunge» getroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10. Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten de»

Gaswerks der Gasmesserstand ausgenommen, der
Verbrauch ermittelt und darüber zuzüglich de»
Betrages für Unterhaltung und Abnutzung de»
Gasmessers dem GaSabnebitier eine mit dem
Stempel des Gaswerk« versehene Quittung über
die zu zahlenden Beträge vorgelegt, welche sofort
bei Vorzeigung obne Rücksicht auf eine etwa zu
erhebende Reclamntion einzulösen ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltuna de« Gaswerk« emznrcichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg in
Anforderung gebracht, so hat die Verwaltung des
Gaswerks,unbeschadet der event.Zwangsbeitreibung
der Rückstände im Verwaltungswegedas Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschließen,
den Messer zu entleriien und nicht eher wieder zu
öffnen, bi« die rückständigen Beträge und die mit
der Abstellung und Wiedereinschaltung der Leitung
und des Messers verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind. , ,

Die Verwaltung des Gaswerks hat, abgesehen
non dem Fall de? 8 4. Abs. 6. zu jeder Zeit das
Recht, für ihre Leistungen in Bezug aus Ga«-
ziisühruna vv. ' ine von ihr nach Höbe und Art zu
bestimmende Kaution zu verlangen und vor
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution lebe
weitere Leistung zu versaoen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst nach
Deckung aller Forderungen des Gaswerks für
Gasbezug und Messermietbe zu erfolgen. Auch
kann sich die Verwaltung d«S Gaswerk« aus der
Kaution für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
obne daß es eine« gerichtlichen Verfahrens,oder
einer vornängioen Benachrichtigung des KautionS-
besiellcrs bedarf.

8 11. Beseitigung der Privatleitunge « .
Wird eine Privatabzweigunglänger als zwei

Jahre hindurch nicht benutzt, so kann dieselbe,
soweit sie !m öffentlichen Eiaentbnm liegt, durch
die Verwaltung des Gaswerks ganz ober tberl-
weise eiitl' "ut werden. Eine spätere Wieder-
anmeldlilig znin Etgsbezuge wird nnr dann berück-
sichtiat.wenil gleichzeitig diemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden,

n 12. Beendigung des GaSbezugeS.
a . Durch Abmeldung.

Der Gasabnehmer ist verpflichtet, sobald er
ans den ferneren GaSbezufl verzichtet, dieses der
Verwaltuna mündlich ober schriftlich anzuzeigen
und die rückständigen Beträae zu zahle». Meldet der¬
selbe die Kasbeniitzungnicht ab, so bleibt er so
lange für die B 'zahlmin auch de« von seinem
Nachfolger verbrauchien Gast? verpflichtet bis diese
Anzeige erfolgt oder der Ueberaang der GaSein-
richtiingen auf einen anderen Gasabnehmervon
letzterem bei der Verwaltung des Gaswerks ange¬
meldet worden ist.

b. Durch zwangsweise Aufhebung.
Der Verwaltung stebt dar Recht zu, in den

Fällen, in welchen gegen eine der vorstehenden
Bestimmiinacn gefehlt wird, ohne vorberiae richter¬
liche Entscheidung oder Kündigung den Karbezug
in der ihr geeianet erscheineiiden Weile obne
Weitere? zu unterbreche», ober nach ihrem Ermessen
eine Coiiventioiialstrascbis zum Betrage von
30 Mk. festzusehen.

8 13. Acnderungen vorstehender
Bestimmungen.

Der Magistrat behält sich da« Recht vor,
Acndcriin :n oder Zusätze an und zu diesen Be¬
stimmung , eintreten zu lassen, wenn hierzu das
Bedürfnis! vorriiliegen scheint: solche Aeuderungen
crhallcn einen Monat nach erfolgter Bekanntmach¬
ung ihre Gültigkeit.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse z« Wiesbaden
vom 28. Juli bis einfchl. 3. August 1902.

| Höckiv. INiedr.
1 ;Drei?.

I. Krnchluiarkt. TäfX A A
Hafer . p. 100K. ' 19 18 SO
Stroh . . 100 „ 6:20 6
H«i .„ 100 „ 9,20 4 20

II. Mehmarkt.
Ochsen: I. Qualität . p. 50 K. 70— 68—

II. „ 50 „ 61— 62—
Kühe: I. Qualität . p. 50 „ 66— 64—

II. „ 50 „ 60— 58—
Schweine. P- » 128 120
Kälber.
Hammel.

1
1

50
28

1
1

10
20

III. Kict«»ki«n
Butter. 2 40 2—-
Eier . p 25 St. 150 125
Handkale . 100„ 7— 4—
FabrMffe. 100 .. 4— 3
Eßkartoffeln . . . p. 100 K. 12— 11
Reue Kartoffeln . . . p. K. — 12 — 11
Zwiebeln. —24 —20
Zwiebeln. p. 50 K. 10 10—
Blumenkohl . . . . p. St. 50 1—20
Kopfsalat. „ ff 6 II- 3

Gurken . . . . . . p . St.
Spargel . p. K.
Grüne Bohnen
Grüne Erbsen. „ „
Wirsing . „
Weihkraut . ..
Rotbkraut . „ „
Neue gelbe Rüben . . . „ „
A-eiße Rüben . „
Kohlrabi, obererd. . . . « „
Römisch-Kohl . . . . . . .
Petersilien . „
Borre . p. St.
Sellerie.
Kirschen. p. K.
Saure Kirschen . . . . „ „
Erdbeeren . i „ „
Himbeeren. „ „
Heidelbeeren. „ „
Stachelbeeren. „
Johannisbeeren . . . . „ „
Aepfel . „ „

Höchst.
Preis.

'Jiittr.
Pni,.

A -Jr A
25 — 10

_ 50 — 36
_ 50 — 30
_ 30 _ 20

30 — 20
30 — 20
24 — 20

—40
85

— 30
25
2025 —

_ 50 40
— 5 — 3

15 — IC
70 — 60

1!— — 80
160 1 50
1 40 — 86

50 — 36
60 — 40

— 50 — 32
50 - 20

Birnen . p. K.
Zwetschen.Eine Gans.
Eine Ente.
Eine Taube.
Ein Hahn . .
Ein Hnbn.
Ein Feldhuhn.
Aal . p. K.
Hecht. „ „
Backfische. . „

IV. Zrrod r>«b Mehl.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0,5 K.L.

Rundbrod" 0,5 K.
Weißbrod: ». 1Wasserweck. .

K 1 Milchbrödchen.
Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K.

„ I . .. IM ..
„ II . „ 100 „

Wiesbaden, den2. August 1902.

1—50 —36 Roggenmehl: No. 0 . p. 100 K.
„ I . „ 100

V. Mersch.
Ochsenflcisch: von der Keule p.

Banchsleisch. „
Kuh- oder Rindfleisch. . „
Schweinefleisch. . . . „
Kalbfleisch.
Hammelfleisch.
Schasfleisch.
Dörrfleisch . .
Solberflcisch. „
Schinken. .
Speck(geräuchert) .
Schweineschmalz. . . . .
Nierenfett . .
Schwartenmagen: frisch. . „

„ geräuchert„
Bratwurst . „
Fleischwurst. „
Leber-u. Blutwurst: frisch „

geräuchert,.
Stadt . Accise-Amt.

hö-dst.Pr-iS.
M-dr.
Pr-I».

A
25

■3,
2*450

22 30 22—

*. 1 52 1 44
1 36 1 28
1 36 1 32
1180 1 60
1 60 1 40
1 40 1 20
1 10 1—
1 80 1 60
1 80 1 60
2 — 1 84" 184 180
180 1 60
1 — — 80
2 1 60
2 1 80"
1 80 1 60
1 60 1 40

96 96
2 1 80

Auszug aus der Strahen -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 S8.
4. Kinder unter 10 Jahren, welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der i» den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke, welch« die
Bezeichnung .Kurverwaltung" oder „Bau-
Verwaltung" tragen, untersagt.

8 57.
Verkehr in der « ochbrunnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be¬
gleitung erwachsener Personen, Kinderwärterinnen
jedoch, die fich in Ausübung ihres Berufe» be¬
finden, überhaupt der Aufenthalt in der Koch¬
brunnen- Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidnna. ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrnnnen-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom1. April bi»1. November
ist da» Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bi»
9 Uhr Vormittag» verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brunncn-Arrlage und Trinkball« ist verboten.

5. Während der Brunnenmusik darf die Ver-
bindungsstraßc zwischen Taunurstraße und Kranz¬
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden.

Bekanntmachung.
Die frei gewordene Stelle eine»DirectorS der

städtischen Wäger., GaS- u. Elektrizität«.
ioerk« ist baldmöglichst wieder zu besetzen. Mit
der Stelle ist ein vensionssähige» Gehalt, an-
fängend mit 8000 Mk.. und steigend von 3 zu
8 Jahren um je 500 Mk. bi» zu 10,000 Mk.. ver¬
bunden. Im Uebrigen werden die AnstellungS-
Aerhältniffr nach dem betr. Statut für die
Gemeindebeamten der Stadt Wiesbaden geregelt.

Nur folche Bewerber werden zugelaffen, welche
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in jedem
dep drei Betriebe(Wasser, Ga» und Elektrizität)
Nachweisen können und wenigsten« in einem der
drei Betriebe bisher eine leitende Stellung ein¬
genommen haben. Besonder» geeigneten Be¬
werbern kann der Eintritt in eine höhere Gehalt»'
stufe al» 8000 Mk. bewilligt werden. — Be-
Werbungen sind

bis »um 1. Septemberl. I.
««zureichen.

Wiesbaden, den 30. Juli 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer Wasserleitung in

einem Waldweg bei dem Neroberg-Wasserbehälter
wird der Fahrweg vom Koch-Denkmal nach der
Kapellenstraße bei dem Wasserbehälter für die Dauer
der Arbeit (circa3 Tage) vom 4. August cr. ab
für Fuhrwerk gesperrt.

Wiesbaden, den2. Augnst 1902.
Der Magistrat. In Vertretung: Körner.

Bekanntmachung.
In dem städtischen Gebäude Hermannstrabe

No. 13 sind zum 1. Oktoberd. I ». folgende
Wohnungen re. zu vermiethen.

1. Fünf Zimmer und 1 Küche im Parterre,
sowie 3 Mansarden im Dachstock; eine
Werkstätte— sehr geeignet für Schreiner
belegen im Hinterhaus, und 4 Keller.

2. Drei Zimmer und 1 Küche im ersten Stock,
sowie1 Mansarde und 2 Keller.

8. Drei Zimmer und 1 Küche im dritten Stock,
sowie2 Keller.

Angebote werden bis z»m 1V. August d. IS.
im Rathbause, Zimmer No. 51, in den Vormittag»-
dienststunden mündlich oder schriftlich entgegen^
genommen.

Wiesbaden, den2. August 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

uiß, daß die Kaffe de« städiijchen Krankenhäuser
nur in den Vormittagsstunden von8 bi» 127- Uiir
für da» Publikum geöffnet ist.

Städtische KrankenliauS-Berwaltung.
StädtischesLeihhans zu Wiesbaden,

Nengasse S.
Wir bringen hiermit zur öffentliche»Kenntniß,

daß da» städtische Leihhaus dabier Darlehen aus
Pfänder in Beträgen von 2 Mi. bi» 2100 Mk.
aus jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eine» Jahre«, gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von S—19 Uhr Vor¬
mittags und von 2- 3 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind.

Die LeihhauS-Dcputatio«.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2. Rate erfolgt vom

18. d. Mt», ab straßenweise nach dem auf dem
Steuerzettel angegebenen Hebeplau. Die Hebetage
sind nach den AriklinaSbuchstaben der Straßen
wie folgt festgesetzt: (Die auf dem Steuerzettel an¬
gegebene Straße ist maßgebend).

8. T, II, V am 2., 4., 5. August,
W, T, Z am 6., 7., 8. August.
E» liegt ini Interesse der Steuerzahler,

sie die vorgeschriebenen Hebetage benutzen,
dann ist rasche Beförderung möglich.

Wiesbaden, den 12. Juli 1902.
Städtische Steuerkasse,

_Ratbbau «. Erdgeschoß Zimmer No. 17.

daß
nur

*

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Haurentwässerungs-

Anlaaen wurde mehrfach wabrgenommen, daß die
Wasserverschlüsse unter den Küchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannte» Bleisyphon«, ungenügend gereinigt
werden. Das Anfsteigen schlechter, gesundheitr-
schädlicher und übelriechender Luft au« den in den
SvphonS sich aiisammelnden, in Fäulnis über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb unter Hinweis auf die
Bestimmungen des § 5 der Polizei-Verordnung
vom1. August 1889 wiederholto»f die Wichtigkeit
und Notbwendigkeit einer sorgsältigen und regel¬
mäßigen Reinbaltuna der Wasserverschlüsse unter
den Spülsteinen, Badewannen und Ausgüssen
besonder» aufmerksam gemacht.

Die Reinigniig soll i» der Regel monatlich
ein- bi» zweimal vorgenommen und dabei folgender
maßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heiße? Waffer eingegosscn hat. uni die Fett,
ansätze zu löicn, stellt man direct unter den Sypbon
einen leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit einer
gewöhnlichen Zange oder einem anderen geeigneten
Werkzeug die am tiefsten Ende de» Waffcrverschlnffe?
eingebrachte Schraube und reinigt durch die ent¬
standene untere Oeffnnna, am besten mittelst einer
geeigneten biegsamen Bürste mit Drabtstiel durch
mehrmalige? AnSwischen die gekrümmten Rohre.
Der Kopf der Schraube ist ebenfalls von Schmutz
bestandtbeilen zu befreien. Hieraus gießt man
nach Schließung der Schraubenöffnnng eine
genügende Menge Waffer, am besten heiße»Waffer,
in die Ablauföffnung de» Spülsteine« oder Ablanf-
becken». damit die etwa noch znrückoebliebencn
Schmutztheile au» dem Wasserverschlüsse entfernt
werden.

Den Inhalt der vor der Reinignna unter den
Wasserverschluß ausgestellten Eimer schütte man in
da» Closet an».

Stabtbauawt,
Abth. kür CanalisationSweseit.

Verdingung.
Die Herstellung von 9809 qm Klein-

Pflaster—im Ganzen oder in.8 Loose getrennt—
soll im Wege der öffentlichen Aurschreibung ver¬
dungen werden.

AngebotSiormnlare und VerdingungSunter-
lage» können während der VormittagSdienststunden
im Rathhause, Zimmer Ro. 44, eingeseben oder
von dort gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie
Einsendung von 1 Mk. 50 Pf. und zwar bis zum
Samstag, den9, Angnstd. Js ., bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Klein-
Pflaster" versehene Angebote sind bis spätesten»

Montag , den 11. August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschricbenen und anS-
gefüllten Verdingnngssormnlar eingereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. ZuschlagSsrist: 14 Tage.

Wiesbaden, den 26. Juli 1902. *
Stadtbauamt, Abth. für Straßenbau.

Verdingung.
Die Pflasterunterhaltungöarbeiten für

1902 und 1903 sollen im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Allgebotsformulareu. Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststulldenim
Rathhause, Zimmer No, 44, eingesehcn oder von
dort gegen Baarzahlung oder brstellgeldsreie Ein
sendung von 1 Mk, und zwar bi« zum Mittwoch
den6. August 1902, bezogen werden. Verschlossene
und mit der Ausschrist„Pflasterarbeit" versehene
Angebote sind spätestens bis

Donnerstag, den 7. August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An
bitter. Nur die mit dem vorgeichriebcne» und an»
gefüllten Verdingunqsformular eingereichten An
geböte werden berücksichtig«. ZuschlagSsrist 14 Tage,

Wiesbaden, den 29. Juli 1902.
Stadtbauamt»Abtheilung kür Straßenbau

Verdingung.
Die Herstellung der WaSleitungö-Aulagcu

für den Neubau der Gutcilberaschule hierielbst soll
im Wege der öffentlichen Aurschreibung verdungen
werden.

Angcbotrformularc können während der Vor
mittagSdienststunden im Rathhause, Zimmer No,41
eingeseben, auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestkllgeldfreie Einsendung von 50 Pf, und zwar
bi» »um 7. Augustd. I . bezogen werden. Im
letzteren Falle sind die Postanweisniig-n an unteren
technischcn Secretär Andreß zu richten. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift„H. A. 106" ver
sehen« Angebote sind spätesten? bt»

Samstag, den 9. August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erfcfteinenben
Anbieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen nild
ansgefülltcn Verdingilnosformular eingereichten
Anacbote werden berücksichtigt. ZuschlagSsrist

| 4 Wochen.
Wiesbaden, den 28. Jnli 1902.

Stadtbanamt , Llbthetlung kür Hochbau

Ausschreiben.
Lieferung von Dienstkleidern.

Die Lieferung von 23 Winter-lleberröcken,
29 Tuchhosen und 3 Tuch-Juppcn für Bedienstete
der Kurverwaltung soll vergeben werden. Liesermig»-
Termin1. Oktober 1902. Angebote mit der Auf-
chrift „Submission aus Dicnstkleider" sind di»

Dienstag, den 26. Augnst 1902,
Vormittags 10 Uhr,

postmäßig verfchloffen unter Beifügung von Stoff¬
mustern bei der Unterzeichneten Stelle «inzureichen.
Die Lieferungsbedingungen können auf dem Bureau
der Unterzeichneten Verwaltung(Kurhaus) ein¬
gesehen werde».

Wiesbaden, den1. August 1902.
Städtische Kur-Verwaltung.

Zum Schutzeder Feuer -Telegraphen.
Die 88 317 und 318 de» Deutschen Reichs-

Strafgesetzbuches bedrohe»denjenigen, welcher gcgell
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Tclegrapben-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand-
lunge» begebt, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefängnißstrafe bi« »n
3 Jahren, bezw. mit Gcldstrase dir zu 900 Mk.
Indem wir hiermit daraus aufmerksam machen,
baß auch der hiesige Fener-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecke» dienende Telegrapben-Anstalt
anzujeben ist, weisen wir gleichzeitig darauf hin
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be
llutznng dieser Anstalt unter Anderem dadurch Per
nriacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Leitungsdröhte beschädigt, oder daß durch Ver-
ichlinauna der Drähte sogenannte Erdverbindungen
berbeigesiihrt werden.

Solche Erdverbindungenkönnen dadurch enb
stehen, daß die LcitnngSdräbte mit Tüchern, Vor'
hängen, Fahnen, Baugerüsttheilen und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen de»Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarmleituiigen verwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, be
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Dccoratio» von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telcgräphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
ireuersicherbeit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, die?
sofort auf der Feuerwache, Neugaste 6» anzeige»
z» wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betriebshinderniffes durch den städtischen Brand'
Dircctor veranlaßt werden kann.

Der Drand-Tirector.

Fluchtlinienpla«
für Winkel, Rheinga«.

Für Winkel — ca. 2606 Seelen —
oll ein Fluchtlinienplan ausgearbeitet werden.

Nähere Auskunft ertheilt das Bürger,
meisteramt.

Geeignete Unternehmer wollen sich bald»
gefälligst schriftlich oder persönlich bei dem
Bürgermeister melden. IT 299

Befähigungs-Nachweis erwünscht.
Winkel , 31. Juli 1902.

Der Bürgermeister.
Derstroff.

Polizei -Verordnung.
Ans Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 (G. S.
S . 1529) über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landrstbcilen und des 8 143 des
Gesetzes über die allgemeine Lander-Verwaltnna
vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung de«
Magistrat? für den Polizeibezirk der Stadl
Biebrich nachstehende Polizei-Verordnung erlassen

8 l. Da? Baden im Rhein unmittelbar an
der rechten llferfeite ist auf der ganzen, im Polizei'
bezirk der Stadt Biebrich liegenden Uferstrecke,
insbesondere auch in den sogenannten Kribbcn
verboten.

tz2. Das Baden (Schwimmen) im freien
Mein ist nur unter Begleiinng eines von sach¬
kundiger Hand geführten Rachens und mir in
einer Entfernung von inindestens 100 Meter vom
rechten Ufer gestattet.

Z3. Bei dem Schwimmen im freien Rbe,
darf der Kurs der in Fahrt befindlichen Dampf
ichiffe oder Schleppboote nicht gekreuzt werden.
Der Schwimmende, iowie der Nachensührer haben
sich mindesten« 80 Meter von de» Dampfschiffen
oder Schleppbooten nn'enu zu halten.

§ 4. Der Aufentd-l- d s Badenden im Freien
ohne Schwimmboic ist ve boten.

8 5. Da« Verleiben von Nachen und Booten
an junge Leute unter 16 Jahre» und an de«
Fahren? unkundige Personen, ebenso der Gebrauch
solcher Fahrzeuge durch des Fahren« unkundige
Personen ist vervote».

8 6. Znmiderbaiidlttiigcn gegen die Vor>chriflcn
dieser Polizei-Verordnung werden mit Geldstraie
bi« zu 9 Pik, aeabndet. an deren Stelle im Nicht
beitreibiingsfalle verbältnißmäßigeHaft tritt.

fl 7. Diese Polizei-Verordnung tritt eine Wo.be
»ach ihrer Veröffentlichung im KreiSblatt in Kraft.

Biebrich, den 20. Juli 1901.
Die Polizei-Verwaltung. Bogt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.5C (Schnellfahrt „Hansa
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Sohnellfahrt
.Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Binnen, 4.20 bisNeuwiea.
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77« Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Tdefon 2364. F 3.

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmnnn.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahiv
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9°®

lOoo* iioo 1200* ioo 200 goo 400 500 ßoo 700 W»
900-j- (an und ab Kaiserstrasse -Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 8_
900* 1000 110a* 1200 100 200 300 400 50« 600 700
8®of (an 11. ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof j»
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags,
t An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September,
'onn - u. Feiertags Extratouren . —• Extraboote

für Gesellschaften. F330
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg._

Iled Star Lilie.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) • _ F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Friesland“

am 26. Juli von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen. D. „Kroonland“ am 2b. Juli von
Newyork nach Antwerpen abgegangen. D. „Zee-
Innd“ am 28. Juli in Newyork von Antwerpen
angokommen. D. „Vaderland“ am 29. Juli in
Antwerpen von Newjork angekommen (über
Southampton). D. „Southwark“ am 29. Juli in
Newyork von Antwerpen angekommen (über
Soutimmpton).—Antwerpen-Philadelphia-Dienst.
D. „Nederland“ am 23. Juli von Antwerpen nach
Philadelphia abgegangen. D. „Switzerland“ am
23. Juli von Philadelphia nach Antwerpen abge¬
gangen. D. „Pennland“ am 24. Juli in Ant¬
werpen von Philadelphia angekommen._

Holland-Amerika-Linie.
(General- Agenten für Wiesbaden: Reisebüreau

J. Sohottenfels& Co., Theater-Colonnade.)
D. „Noordnm“ von Newyork nach Rotterdam,

26. Juli Vorm, von Newyork abgegangen mit
265 Kajüts- und 180 Passagieren 3. Claase. D.
„Ryndam“ von Newyork nach Rotterdam,
22. Juli Nachm, in Rotterdam eingetroffen. D.
.Potsdam“ von Rotterdam nach Newyork,
25. Juli 10.10 Vorm. Lizard passirt. D. „Staten-
dam“ von Rotterdam nach Newyork, £6. Juli
Nm. in Newyork eingetroffen. D. „Rotterdam“
von Newyork nach Rotterdam, £9. Juli Nachm,
in Rotterdam eingetroffen. F330

Sen« bk»  8rtl «t »er & 6 <tclle «lttg ‘iAcn dnl-Bvchdruckcret In wteldndeu.
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